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<< Vorerst keine Verkündung der Änderungen von § 7 BORA   
  
Nachdem das Bundesminister ium der Just iz  (BMJ) den Beschluss der 
Satzungsversammlung vom 21.02.2005 zu § 7 Abs. 3 BORA, der 
Rechtsanwälten, d ie Tei lbereiche der Berufstät igkei t  benennen, die 
Verpf l ichtung aufer legt,  s ich auf d iesen Gebiet  for tzubi lden und auf Ver langen 
gegenüber der Rechtsanwaltskammer darüber Nachweis zu führen, wegen 
fehlender gesetzl icher Ermächt igungsgrundlage aufgehoben hat,  hat die BRAK 
mitgetei l t ,  dass der Vorsi tzende der Satzungsversammlung § 7 BORA 
insgesamt nicht  verkünden wird.  Da die Vorschr i f t  durch die te i lweise 
Aufhebung durch das BMJ einen veränderten Inhalt  erhal ten hat,  muss das 
Anwaltsparlament nun in der nächsten Sitzung am 07.11.2005 erneut über d ie 
Zukunft  der  Rahmenbedingungen für  Benennungen von Tei lbereichen der 
Berufstät igkei t  d iskut ieren und beschl ießen. Bis zu der Verkündung verbleibt  
es daher e instwei len bei  den bisher igen Regelungen des § 7 BORA: Nur die 
Benennung von Interessen- und Tätigkei tsschwerpunkten is t  zulässig.  
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<< Befreiung von Syndikusanwälten von der Rentenversicherungspfl icht  
  
Die Arbeitsgemeinschaft  Berufsständischer Versorgungseinr ichtungen e.V. 
(ABV) te i l te der Rechtsanwaltskammer München das Ergebnis der 
Verhandlungen mit  Vertretern der gesetz l ichen Rentenvers icherung mit .  
In Strei t  s tand die Befreiungsfähigkei t  von Syndikusanwälten gamäß § 6 Abs. 1 
S.  1 Nr.  1 SGB VI.  Das Ergebnis lautet :  Syndikusanwälte werden auch 
wei terhin von der Versicherungspf l icht  in der gesetz l ichen Rentenversicherung 
befrei t ,  wenn sie rechtsberatend, rechtsgestal tend und rechtsvermit te lnd tät ig 
s ind. Al le diese Tät igkei ts fe lder müssen von dem beschäft igten Rechtsanwalt  
kumulat iv abgedeckt werden, wobei die Gewichtung im Einzel fal l  von der Art  
der  ausgeübten Beschäft igung abhängig is t . 
  
Für den Antrag auf  Befreiung gelten ab sofort  neue Formulare.  Die Erklärung 
des Arbeitgebers wurde zur Förderung von Transparenz deut l ich um eine 
Stel len-  und Funkt ionsbeschreibung erweitert .  In e inem gesonderten 
Hinweisblat t  werden nichtanwalt l iche Arbeitgeber über d ie Merkmale 
anwalt l icher Tät igkei t  unterr ichtet .  Der Wechsel  des Arbei tsfeldes ist  zukünft ig 
durch den Arbei tgeber anzuzeigen 
  
Weitere Informat ionen erhalten Sie über Ihre zuständige 
Versorgungseinr ichtung. 
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<< Aktueller Stand: Gerichtsnahe Mediat ion  
  
Die Präsidentin des Landger ichts München I ,  Frau Angerer,  ber ichtete der 
Kammer in einem informel len Gespräch, dass sei t  Anlaufen des 
Model lversuchs vor ca.  sechs Monaten bis lang ca.  180 Verfahren in der 
ger ichtsnahen Mediat ion anhängig s ind bzw. waren. Es handele sich meist  um 
sehr komplexe Verfahren, d ie entsprechend der r ichter l ichen Erfahrung in 
e inem "normalen" Verfahren einem ger icht l ichen Vergle ich nicht zugängl ich 
seien. Die Anwaltschaft  reagiere überwiegend posi t iv.  
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<< Berufungsentscheidungen nach § 522 Abs. 2 ZPO  
  
Vizepräsident des Oberlandesger ichts München, Herr  Mützel ,  informier te d ie 
Kammer, dass das OLG München 10,13 % der z iv i l recht l ichen Berufungen 
durch Beschlüsse nach § 522 Abs. 2 ZPO er ledige.  Bei  den 
Landger ichten laufe die Er ledigung von Berufungen gem. § 522 Abs.  2 
ZPO nach Aussagen von der Präsident in des LG München I  und des 
Präsidenten des LG München I I  ohne Probleme. Wegen der damit  verbundenen 
Zeitersparnis würde dieses Verfahren von der Anwaltschaft  durchaus 
geschätzt .  
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<< Berufungseinlegung per Telefax   
  
OLG-Präsident Dr.  Huber unterr ichtete die Kammer über Schwier igkei ten bei  
der Zuordnung eingelegter  Berufungen zu den zuständigen Spruchkörpern des 
OLG in Ziv i lsachen. Er regte an,  bei  Einlegung der Berufung per Telefax 
sol l ten Tei le des Ersturte i ls  (Rubrum, Tenor und einige kennzeichnende Seiten 
des Sachverhal ts)  mit  dem Einlegungsschr i f tsatzes per Fax übermit te l t  
werden. Nur anhand solcher "kennzeichnender Elemente" sei  eine sofor t ige 
s ichere Zuordnung mögl ich.  Von der Übermit t lung der gesamten oft  
umfängl ichen Erstur tei le per Telefax sol le h ingegen abgesehen werden, um die 
Faxgeräte nicht  zu über lasten.  
  
Zur Faxübermit t lung per Telefax te i l te der Präsident des Landger ichts 
München I I ,  Herr  Singer,  mit ,  der häuf ig zu lesende anwalt l iche Vermerk "Bi t te 
sofor t  dem Richter  vor legen!" sei  entbehr l ich und störend. Er führe dazu, dass 
solche Schr i f tsätze häuf ig ohne Akte dem Richter  vorgelegt würden, was kein 
Ergebnis brächte.  
  
  

 Zurück zum Inhal tsverze ichnis

   
 
<< Aktuelles zur Justizministerkonferenz   
  
Die 76.  Konferenz der Just izminister innen und Just izminister  (JuMiKo) hat am 
29. und 30.06.05 in Dortmund stattgefunden. Die Beschlüsse der JuMiKo 
f inden Sie hier .  Der Beschluss zur Großen Just izreform s ieht u.a.  vor ,  eine 
weitestgehende Vereinheit l ichung der Prozess- und Verfahrensordnungen 
herbeizuführen. An der Zie lsetzung zur Einführung einer funkt ionalen 
Zweigl iedr igkei t  sol l  zwar festgehal ten werden, jedoch wird wei terer  
Erörterungs- und Prüfungsbedarf festgestel l t .  Mit  der  Berücksicht igung der 
Evaluat ionsergebnisse zur ZPO-Reform wird auf e ine wicht ige Forderung der 
BRAK eingegangen.  
  

BRAK 
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<< Präsidentenwechsel beim Bayerischen Anwaltsgerichtshof  
  

In Rahmen einer Feier  im Münchener Just izpalast  hat Just izminister in Dr.  
Beate Merk am 26.07.2005 den Münchener Rechtsanwalt  Dr.  Klaus Bauer zum 
neuen Präsidenten des Bayerischen Anwaltsger ichtshofs ernannt.  Er  fo lgt  
damit  Rechtsanwalt  Dr.  Herbert  Sernetz nach, der acht Jahre lang an der 
Spitze des obersten bayer ischen Berufsgerichts für  Rechtsanwälte stand. Dr.  
Merk: "Der Bayerische Anwaltsger ichtshof ist  in den über 40 Jahren seines 
Bestehens zu einer Inst i tut ion geworden, d ie wie kaum eine andere das hohe 
Anspruchsniveau der Anwaltschaft  nach innen und nach außen repräsentier t .  



Richter ,  und natür l ich ganz besonders der Kompetenz und Persönl ichkeit  der 
b isher igen Präsidenten des Ger ichtshofs."  

Dr.  Klaus Bauer wurde im Jahre 1975 zur Rechtsanwaltschaft  zugelassen und 
is t  sei ther a ls  Rechtsanwalt  und Fachanwalt  für  Steuerrecht in München tät ig.  
Er  war sei t  1997 Vorsi tzender des Zweiten Senats des Bayerischen 
Anwaltsger ichtshofs.  
Dr.  Merk: "Mit  Dr.  Klaus Bauer tr i t t  e ine Persönl ichkei t  an die Spitze des 
Bayer ischen Anwaltsger ichtshofs,  d ie v ie l fä l t ige Berufserfahrung verbindet mit  
hohem Einsatz und hohem Verantwortungsbewusstsein für  den eigenen 
Berufsstand und für  die e igenen Berufskol legen." 
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<< Hohe Auszeichnung des Vizepräsidenten der Kammer RA Dr. Kempter   
  

Die bayer ische Just izminister in Dr.  Beate Merk hat  am 26.07. im Münchener 
Just izpalast Rechtsanwalt  Dr.  Fr i tz-Eckehard Kempter das Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepubl ik  Deutschland überreicht.  Die 
Auszeichnung wurde ihm auf Vorschlag von Ministerpräsident Dr.  Edmund 
Stoiber durch Bundespräsident Horst Köhler für  sein langjähr iges 
ehrenamtl iches Engagement im Dienst  der Rechtspf lege, im Dienst  seines 
Berufsstands und im Dienst der f re ien Berufe ver l iehen. 

Dr.  Merk würdigte seine Verdienste: " In seinen zahlre ichen Funkt ionen in der 
Münchener und der Bundesrechtsanwaltskammer hat Dr.  Fr iedr ich Kempter 
stets dazu beigetragen, die gute Zusammenarbeit  zwischen den 
Just izbehörden im Oberlandesger ichtsbezirk München und der Anwaltschaft  zu 
vert iefen.  Sein Engagement für  d ie fre ien Berufe und für  die neuen Medien 
besi tzen Vorbi ldcharakter .  Mit  seinem vie lsei t igen ehrenamtl ichen Wirken hat 
er  s ich in hervorragender Weise um die Anwaltschaft ,  um die Just iz  und um die 
Al lgemeinheit  verdient gemacht." 
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<< Europäisches Haftbefehlsgesetz nichtig   
  
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsger ichts hat mit  Urtei l  vom 18. 
Jul i  2005 das Europäische Haftbefehlsgesetz für  nicht ig erk lär t .  Das 
Gesetz grei fe unverhäl tn ismäßig in die Ausl ieferungsfreihei t  (Art.  16 
Abs.  2 GG) ein,  da der Gesetzgeber die ihm durch den Rahmenbeschluss zum
Europäischen Haftbefehl  eröf fneten Spielräume nicht  für  e ine mögl ichst  
grundrechtsschonende Umsetzung des Rahmenbeschlusses in nat ionales 
Recht 
ausgeschöpft  habe. Zudem verstoße das Europäische Haftbefehlsgesetz 
aufgrund der fehlenden Anfechtbarkei t  der  (Ausl ieferungs-)  
Bewi l l igungsentscheidung gegen die Rechtsweggarant ie (Art .  19 Abs. 4 
GG). Solange der Gesetzgeber kein neues Ausführungsgesetz zu Art .  16 
Abs. 2 Satz 2 GG er lässt ,  is t  d ie Ausl ieferung eines deutschen 
Staatsangehör igen daher n icht mögl ich.  
  
  

 Zurück zum Inhal tsverze ichnis



  
  
  
<< Mittei lungen I I .  Quartal  2005 
   
Die Mit te i lungen I I .  Quartal  2005 können hier a ls  PDF-Datei  heruntergeladen 
werden. 
  

 Zurück zum Inhal tsverze ichnis

 
  
 

 

Impressum 
Rechtsanwaltskammer München, Tal 33, 
80331 München, Tel: 089/53 29 44-0, Fax: 
089/53 29 44-28, E-Mail: newsletter@rak-
muenchen.de  
 
Redaktion und Bearbeitung: RAin Brigitte 
Doppler, RA Alexander Siegmund 

Sollten Sie den Newsletter abbestellen 
wollen, klicken Sie bitte hier und senden Sie 
uns eine kurze E-Mail mit dem Betreff: 
"Abbestellung". 

 
 

 
  

 


